
 

Gesetz über die Einwohner- und Objektregister sowie das Meldewesen (Register- und Meldegesetz, RMG); Änderung; 2. Beratung 19.159 
(Papierfarbe grün) (18.232) 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

      Gesetz 
über die Einwohner- und 
Objektregister sowie das 
Meldewesen (Register- 
und Meldegesetz, RMG) 

             

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 122.200 (Ge-
setz über die Einwohner- und 
Objektregister sowie das Mel-
dewesen [Register- und Mel-
degesetz, RMG] vom 18. No-
vember 2008) (Stand 1. Ja-
nuar 2018) wird wie folgt ge-
ändert: 

   

Gesetz 
über die Einwohner- und Ob-
jektregister sowie das Melde-
wesen (Register- und Melde-
gesetz, RMG) 

Titel (geändert) 
Gesetz 
über die […] Register und […] 
das Meldewesen (Register- 
und Meldegesetz, RMG) 

   

Ergebnis 2. GR-Beratung vom 17. September 2019: 
Zustimmung zum abweichenden Antrag der Kommission AVW 
zu § 10 Abs. 1; im Übrigen Zustimmung zum Antrag des Re-
gierungsrats. 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/122.200/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  1 
Gegenstand 

§  1 Abs. 1    

1 Gegenstand des Gesetzes 
sind 

1 Gegenstand des Gesetzes 
sind 

   

c) die Registrierung von Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
nern sowie von Objekten, 

c) (geändert) die Registrie-
rung von Einwohnerinnen 
und Einwohnern sowie […] 
die Nachführung des eid-
genössischen Gebäude- 
und Wohnungsregisters 
(GWR), 

   

§  5 
Personenidentifikation 

§  5 Abs. 2 (geändert)    

2 Der Kanton kann Objektei-
gentümerinnen und Objektei-
gentümern ohne Versicherten-
nummer zur Identifikation eine 
Zeichenfolge zuordnen, die 
keine Rückschlüsse auf die 
Person zulässt. Diese Identifi-
kation darf wie die Versicher-
tennummer gemäss Absatz 1 
verwendet werden. 

2 Der Kanton kann […] Eigen-
tümerinnen und […] Eigentü-
mern von Grundstücken, Ge-
bäuden und Wohnungen ohne 
Versichertennummer zur Iden-
tifikation eine Zeichenfolge 
zuordnen, die keine Rück-
schlüsse auf die Person zu-
lässt. Diese Identifikation darf 
wie die Versichertennummer 
gemäss Absatz 1 verwendet 
werden. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  6 
Objektidentifikation 

§  6 Abs. 1 (aufgehoben), 
Abs. 3 (geändert), 
Abs. 4 (geändert) 
[…] Grundstück-, Gebäude- 
und Wohnungsidentifikati-
on (Überschrift geändert) 

   

1 Objekte gemäss diesem Ge-
setz sind Strassen, Grundstü-
cke, Gebäude und Wohnun-
gen. 

    

3 Die Identifikation eines Ge-
bäudes erfolgt durch den Ge-
bäudeidentifikator nach dem 
Gebäude- und Wohnungsre-
gister (GWR) gemäss Art. 10 
Abs. 3bis des Bundesstatistik-
gesetzes (BStatG) vom 9. Ok-
tober 1992 1) sowie der Ver-
ordnung über das eidgenössi-
sche Gebäude- und Woh-
nungsregister (GWR-VO) vom 
31. Mai 2000 2). 

3 Die Identifikation eines Ge-
bäudes erfolgt durch den Ge-
bäudeidentifikator des BFS 
(EGID) nach dem […] GWR 
gemäss Art. 10 Abs. […] 3bis 
[…] des Bundesstatistikgeset-
zes (BStatG) vom 9. […] Ok-
tober 1992 3) sowie gemäss 
der Verordnung über das eid-
genössische Gebäude- und 
Wohnungsregister […] 
(VGWR) vom […] 9. Juni 
2017 4). 

   

                                                   
1) SR 431.01 
2) SR 431.841 
3) SR 431.01 
4) SR 431.841 

http://www.lexfind.ch/link/Bund/431.01/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/431.841/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/431.01/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/431.841/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

4 Die Identifikation einer Woh-
nung erfolgt durch den Woh-
nungsidentifikator nach dem 
GWR sowie durch eine admi-
nistrative Wohnungsnummer. 

4 Die Identifikation einer Woh-
nung erfolgt durch den Woh-
nungsidentifikator (EWID) 
nach dem GWR sowie durch 
eine administrative Woh-
nungsnummer. 

   

§  7 
Meldepflichten 
a) Einwohnerinnen und Ein-
wohner 

§  7 Abs. 3 (geändert)    

3 Mit der Erfüllung der Melde-
pflichten gegenüber der Zu-
zugs- und Wegzugsgemeinde 
erfüllen die Einwohnerinnen 
und Einwohner gleichzeitig 
allfällige Pflichten zur Mittei-
lung von Adressänderungen 
gegenüber den öffentlichen 
Organen, die an das kantonale 
Einwohner- beziehungsweise 
Objektregister angeschlossen 
sind. 

3 Mit der Erfüllung der Melde-
pflichten gegenüber der Zu-
zugs- und Wegzugsgemeinde 
erfüllen die Einwohnerinnen 
und Einwohner gleichzeitig 
allfällige Pflichten zur Mittei-
lung von Adressänderungen 
gegenüber den öffentlichen 
Organen, die an das kantonale 
[…] Einwohnerregister ange-
schlossen sind. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  7a (neu) 
Elektronische Meldungen 

§  7a Abs. 1 (geändert)   

 1 Die Gemeinden ermöglichen 
die 

1 Die Gemeinden […] sind ver-
pflichtet, in folgenden Berei-
chen elektronische Meldungen 
zu ermöglichen: 

  

 a) elektronische Umzugsmel-
dung und die elektronische 
Identifikationsprüfung der 
meldepflichtigen Personen, 

a) (geändert) […] Umzugs-
meldungen, 

  

 b) elektronische Erstellung 
und Eingabe der Meldun-
gen Dritter, 

b) (geändert) […] Identifikati-
onsprüfung der […] mel-
depflichtigen Personen, 

  

 c) elektronische Meldung der 
GWR-Daten. 

c) (geändert) […] Erstellung 
und Eingabe der […] Mel-
dungen Dritter, 

  

  d) (neu) Meldung der GWR-
Daten. 

  

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Umsetzung, insbesondere die 
Anwendung der technischen 
Standards, durch Verordnung. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  9 
Auskunfts- und Hinterlegungs-
pflicht 

§  9 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (aufgehoben), 
Abs. 4 (neu) 

   

1 Die nach diesem Gesetz ver-
pflichteten Personen haben 
der Gemeinde wahrheitsge-
mäss Auskunft über die im 
Einwohner- oder Objektregis-
ter zu erfassenden Tatsachen 
zu geben, falls erforderlich zu 
belegen und auf Verlangen 
persönlich vorzusprechen. 

1 Die […] gemäss diesem Ge-
setz verpflichteten Personen 
haben der Gemeinde wahr-
heitsgemäss und vollständig 
Auskunft über die im […] Ein-
wohnerregister und im GWR 
zu erfassenden Tatsachen zu 
geben, falls erforderlich zu 
belegen und auf Verlangen 
persönlich vorzusprechen. Die 
Auskunftspflicht besteht auch 
bei umstrittener Meldepflicht. 

   

2 Volljährige schweizerische 
Staatsangehörige haben in der 
Hauptwohnsitzgemeinde den 
Heimatschein oder gleichbe-
deutende Schriften zu hinter-
legen. 

    

3 In der Nebenwohnsitzge-
meinde haben schweizerische 
Staatsangehörige mit Haupt-
wohnsitz in der Schweiz den 
Heimatausweis oder gleichbe-
deutende Schriften zu hinter-
legen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 4 Der Regierungsrat bestimmt 
die bei der Anmeldung zu hin-
terlegenden Dokumente durch 
Verordnung. 

   

§  10 
Pflichten bei Vermietung und 
Logisgabe sowie bei der Füh-
rung von Kollektivhaushalten 

 §  10 Abs. 1 (geändert)   

1 Personen, die Wohnraum 
vermieten oder verwalten, Un-
termietverhältnisse abschlies-
sen oder anderen Personen 
während mindestens drei auf-
einanderfolgenden Monaten 
oder drei Monaten innerhalb 
eines Jahrs Logis geben, sind 
verpflichtet, 

 1  […] Vermietende, Unterver-
mietende, Liegenschaftsver-
waltungen und Logisgebende, 
bei denen sich Personen wäh-
rend mindestens drei aufei-
nanderfolgenden Monaten  
oder drei Monaten innerhalb 
eines Jahrs […] aufhalten, sind 
verpflichtet, 

1  […] Vermietende, Unterver-
mietende, Liegenschaftsver-
waltungen und Logisgebende, 
bei denen sich dieselben Per-
sonen während mindestens 
drei aufeinanderfolgenden 
Monaten oder drei Monaten 
innerhalb eines Jahrs […] auf-
halten, sind verpflichtet, 

Zustimmung 

a) ein-, um- und wegziehende 
Personen der Einwohner-
kontrolle zu melden, 

 a) (geändert) Name, Adresse 
und Nutzungsbeginn be-
ziehungsweise Nutzungs-
ende ein-, um- und […] 
wegziehender Personen 
der Einwohnerkontrolle zu 
melden, 

  

b) in Mietverträgen oder 
Wohnbestätigungen die 
administrative Wohnungs-
nummer aufzuführen, 

 b) (geändert) in Mietverträ-
gen oder Wohnbestätigun-
gen die Gebäudeadresse 
und die administrative 
Wohnungsnummer aufzu-
führen, 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  13 
Meldepflicht von Gebäudever-
sicherung und Grundbuchäm-
tern 

§  13 Abs. 1 (geändert) §  13 Abs. 1 (geändert)   

1 Aargauische Gebäudeversi-
cherung und Grundbuchämter 
melden den Gemeinden jede 
einwohner- und objektregister-
relevante Änderung. 

1 Aargauische Gebäudeversi-
cherung und Grundbuchämter 
melden den Gemeinden jede 
[…] registerrelevante Ände-
rung. 

1 Aargauische Gebäudeversi-
cherung und Grundbuchämter 
melden den Gemeinden […] 
diejenigen Änderungen, die 
diese zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigen. 

  

§  14 
Meldefristen 

§  14 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (neu) 

   

1 Für die im 2. Abschnitt dieses 
Gesetzes genannten Melde-
pflichten gilt eine Frist von 
14 Tagen. 

1 Für die im 2. Abschnitt dieses 
Gesetzes genannten Melde-
pflichten gilt eine Frist von 
14 Tagen ab Ereignisdatum. 

   

 2 Zieht eine Person ins Aus-
land, hat die Abmeldung spä-
testens 14 Tage vor der Aus-
reise zu erfolgen. 

   



- 9 - 
 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  15 
Einwohner- und Objektregister 

§  15 Abs. 1, Abs. 1bis (neu), 
Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 
[…] Registrierung und […] 
Nachführung (Überschrift ge-
ändert) 

   

1 Die Gemeinden registrieren 1 Die Gemeinden registrieren    

b) in der Gemeinde geplante 
und gelegene Objekte, 

b) Aufgehoben.    

 1bis Sie führen das GWR ge-
mäss den Art. 7 und 8 VGWR 
nach. 

   

2 Einwohner- und Objektregis-
ter werden elektronisch geführt 
und unter Verwendung der 
Objektidentifikatoren miteinan-
der verknüpft. 

2  […] Einwohnerregister und 
[…] GWR werden elektronisch 
geführt und unter Verwendung 
[…] von EGID und EWID mit-
einander verknüpft. 

   

3 Die in den Einwohner- und 
Objektregistern zu führenden 
Merkmale sind mit ihren Aus-
prägungen, Nomenklaturen 
und Codierungen in den 
Merkmalskatalogen des Bun-
des beschrieben. Der Regie-
rungsrat kann zusätzliche 
Merkmale festlegen, die zur 
Erfüllung der kantonalen Auf-
gaben notwendig sind. 

3 Die in den […] Einwohnerre-
gistern und […] im GWR zu 
führenden Merkmale sind mit 
ihren Ausprägungen, Nomen-
klaturen und Codierungen in 
den Merkmalskatalogen des 
Bundes beschrieben. Der Re-
gierungsrat kann durch Ver-
ordnung zusätzliche Merkmale 
festlegen, die zur Erfüllung der 
kantonalen Aufgaben notwen-
dig sind. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  15a 
Zugriff durch öffentliche Orga-
ne 

§  15a Abs. 1 (geändert), 
Abs. 3 (geändert) 

   

1 Die Gemeinden dürfen kom-
munalen öffentlichen Organen 
Zugriff auf das Einwohnerre-
gister ihrer Gemeinde erteilen, 
soweit dies zur Erfüllung von 
deren Aufgaben nötig und ver-
hältnismässig ist. Der Ge-
meinderat ist auf begründeten 
Antrag des kommunalen öf-
fentlichen Organs für die Ertei-
lung der Nutzungsberechti-
gung zuständig. Die Vorschrif-
ten über die Erteilung der Zu-
griffsberechtigungen auf das 
kantonale Einwohner- und Ob-
jektregister gelten sinnge-
mäss. 

1 Die Gemeinden dürfen kom-
munalen öffentlichen Organen 
Zugriff auf das Einwohnerre-
gister ihrer Gemeinde erteilen, 
soweit dies zur Erfüllung von 
deren Aufgaben nötig und ver-
hältnismässig ist. Der Ge-
meinderat ist auf begründeten 
Antrag des kommunalen öf-
fentlichen Organs für die Ertei-
lung der Nutzungsberechti-
gung zuständig. Die Vorschrif-
ten über die Erteilung der Zu-
griffsberechtigungen auf das 
kantonale […] Einwohnerregis-
ter und […] die Verwendung 
der GWR-Daten gelten sinn-
gemäss. 

   

3 Der Zugriff auf die kommuna-
len Einwohner- und Objektre-
gister ist unentgeltlich. 

3 Der Zugriff auf die kommuna-
len […] Einwohnerregister und 
[…] auf das GWR ist unent-
geltlich. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  16 
Verantwortlichkeit und Aufga-
ben 

§  16 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (geändert), 
Abs. 3 (geändert), 
Abs. 5 (geändert) 

   

1 Die Gemeinden führen eine 
Einwohnerkontrolle und orga-
nisieren die Objektverwaltung. 

1 Die Gemeinden führen […] 
ein Einwohnerregister und […] 
regeln die […] Nachführung 
des GWR. 

   

2 Sie bestimmen je eine ver-
antwortliche Person und deren 
Stellvertretung für die Einwoh-
nerkontrolle und die Objekt-
verwaltung. 

2 Sie bestimmen dazu je eine 
verantwortliche Person und 
deren Stellvertretung […] . 

   

3 Die Einwohnerkontrolle und 
die Objektverwaltung 

3 Die […] jeweils verantwortli-
chen Personen 

   

b) sind für Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Aktualität 
der Einwohner- und Objek-
tregister zuständig, 

b) (geändert) sind für Rich-
tigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der […] Einwoh-
nerregister und […] des 
GWR zuständig, 

   

c) leiten die Änderungen der 
Daten der Einwohner- und 
Objektregister an das kan-
tonale Einwohner- bezie-
hungsweise Objektregister 
weiter und transferieren 
periodisch die gesamten 
Datenbestände. 

c) (geändert) leiten die Än-
derungen der Daten der 
[…] Einwohnerregister an 
das kantonale […] Ein-
wohnerregister weiter und 
transferieren periodisch die 
gesamten Datenbestände 
[…], 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 d) (neu) führen die Daten des 
GWR gemäss den Vorga-
ben des Bundes und des 
Kantons nach. 

   

5 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, Verfahren, Funktiona-
lität und Anbindung ihrer Ein-
wohner- und Objektregister an 
die Standards des kantonalen 
Einwohner- beziehungsweise 
Objektregisters zu gewährleis-
ten. 

5 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, Verfahren, Funktiona-
lität und Anbindung ihrer […] 
Einwohnerregister und […] 
ihrer GWR an die Standards 
des kantonalen […] Einwoh-
nerregisters beziehungsweise 
[…] an das GWR zu gewähr-
leisten. 

   

§  18 
Bearbeitungsweise 

§  18 Abs. 1 (geändert)    

1 Die Gemeinden verarbeiten 
Meldungen, welche die Ein-
wohner- oder Objektregister 
betreffen, raschestmöglich und 
melden die Mutationen umge-
hend an das kantonale Ein-
wohner- beziehungsweise Ob-
jektregister. 

1 Die Gemeinden verarbeiten 
Meldungen, welche die […] 
Einwohnerregister oder […] 
das GWR betreffen, […] 
schnellstmöglich und melden 
die Mutationen umgehend an 
das kantonale […] Einwohner-
register beziehungsweise […] 
an das GWR. 

   



- 13 - 
 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  19 
Kantonales Einwohner- und 
Objektregister 

§  19 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 1bis (neu), 
Abs. 2 (aufgehoben), 
Abs. 3 (geändert) 
[…] Einwohnerregister und […] 
Datenverwendung GWR 
(Überschrift geändert) 

§  19 Abs. 1bis (geändert) 
Einwohnerregister und Daten-
verwendung […] GWR-Re-
plikat (Überschrift geändert) 

  

1 Der Kanton betreibt ein Ein-
wohner- und ein Objektregis-
ter. Diese enthalten die nach 
den Vorschriften von Bund und 
Kanton erforderlichen Merk-
male und Weitermeldungen 
der kommunalen Einwohner- 
und lokal geführten Objektre-
gister als gespiegelte Datens-
ätze. Der Regierungsrat kann 
einzelne, nach kantonalem 
Recht erforderliche Merkmale 
von der Spiegelung auf das 
kantonale Einwohnerregister 
ausnehmen. 

1 Der Kanton betreibt ein […] 
Einwohnerregister, das die […] 
gemäss den Vorschriften von 
Bund und Kanton erforderli-
chen Merkmale und Weiter-
meldungen der kommunalen 
[…] Einwohnerregister als ge-
spiegelte Datensätze enthält. 
Der Regierungsrat kann durch 
Verordnung einzelne, […] ge-
mäss kantonalem Recht erfor-
derliche Merkmale von der 
Spiegelung auf das kantonale 
Einwohnerregister ausneh-
men. 

   

 1bis Er bezieht die Daten des 
Kantons aus dem GWR. Auf 
begründetes Gesuch hin kön-
nen kantonale und kommunale 
öffentliche Organe diese Da-
ten nutzen. 

1bis Er bezieht die Daten […] 
für das GWR-Replikat vom 
Bund. Auf begründetes Ge-
such hin können kantonale 
und kommunale öffentliche 
Organe diese Daten nutzen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

2 Nach Bedarf der Gemeinden 
stellt ihnen der Kanton entgelt-
lich das kantonale System zur 
Führung des Objektregisters 
zur Verfügung. 

    

3 Die Daten des kantonalen 
Einwohnerregisters und des 
kantonalen Objektregisters 
werden über die Objektidentifi-
kation miteinander verknüpft. 

3 Die Daten des kantonalen 
Einwohnerregisters […] und 
die vom Bund bezogenen Da-
ten des […] GWR werden […] 
unter Verwendung von EGID 
und EWID miteinander ver-
knüpft. 

   

§  20 
Verantwortlichkeit und Aufga-
ben 

§  20 Abs. 1    

1 Das zuständige Departement 
ist verantwortlich für die 

1 Das zuständige Departement 
ist verantwortlich für die 

   

c) Schnittstelle zu den ange-
schlossenen kantonalen 
öffentlichen Organen und 
den Gemeinden. 

c) (geändert) Schnittstelle zu 
den angeschlossenen kan-
tonalen öffentlichen Orga-
nen und den Gemeinden 
[…] , 

   

 d) (neu) Information über die 
angeschlossenen Organe. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  21 
Zugriff und Datenbekanntgabe 
a) An öffentliche Organe 

§  21 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 4 (geändert), 
Abs. 6 (geändert) 

   

1 Die kantonalen und kommu-
nalen öffentlichen Organe dür-
fen vom kantonalen Einwoh-
ner- beziehungsweise Objekt-
register diejenigen Daten abru-
fen oder sich diejenigen Muta-
tionen zustellen lassen, die sie 
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben benötigen. Das zu-
ständige Departement teilt auf 
begründeten Antrag der öffent-
lichen Organe die Nutzungs-
berechtigungen zu. 

1 Die kantonalen und kommu-
nalen öffentlichen Organe dür-
fen vom kantonalen […] Ein-
wohnerregister diejenigen Da-
ten abrufen oder sich diejeni-
gen Mutationen zustellen las-
sen, die sie zur Erfüllung ihrer 
[…] Aufgaben benötigen. Das 
zuständige Departement teilt 
auf begründeten Antrag der 
öffentlichen Organe die Nut-
zungsberechtigungen zu. 

   

4 Landeskirchen und Kirchge-
meinden dürfen die Daten von 
Angehörigen ihrer Konfession 
abrufen oder sich die entspre-
chenden Mutationen zustellen 
lassen. 

4 Anerkannte Landeskirchen 
und Kirchgemeinden dürfen 
die Daten von Angehörigen 
ihrer Konfession abrufen oder 
sich die entsprechenden Muta-
tionen zustellen lassen. 

   

6 Der Zugriff auf das kantonale 
Einwohner- beziehungsweise 
Objektregister ist unentgeltlich. 

6 Der Zugriff auf das kantonale 
[…] Einwohnerregister ist un-
entgeltlich. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  22 
b) An Dritte 

§  22 Abs. 4 (geändert), 
Abs. 5 (neu) 

   

4 Der Regierungsrat regelt den 
Bezug von Gebühren durch 
das zuständige Departement. 
Die maximale Gebühr für  
eine Einzelauskunft beträgt  
Fr. 20.–, für Listenauskünfte 
Fr. –.10 pro Person, mindes-
tens jedoch Fr. 100.–. 

4 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung den Bezug 
von Gebühren durch das zu-
ständige Departement. Die 
maximale Gebühr für eine Ein-
zelauskunft beträgt Fr. 20.–, 
für Listenauskünfte Fr. –.10 
pro Person, mindestens je-
doch Fr. 100.–. 

   

 5 Er kann die Gebühren in be-
sonderen Fällen, wie etwa bei 
Listenauskünften an gemein-
nützige Institutionen oder bei 
Bedürftigkeit, ermässigen oder 
erlassen. 

   

§  23 
Prüfung der Übereinstimmung 

§  23 Abs. 1 (geändert)    

1 Die Gemeinden arbeiten bei 
der periodischen Prüfung der 
Übereinstimmung ihrer Ein-
wohner- und Objektdaten so-
wie bei allfälligen Korrekturen 
mit dem Kanton zusammen. 

1 Die Gemeinden arbeiten bei 
der periodischen Prüfung der 
Übereinstimmung ihrer […] 
Einwohnerregister- und […] 
GWR-Daten sowie bei allfälli-
gen Korrekturen mit […] Bund 
und Kanton zusammen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  24 
Kosten der Register 

§  24 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 2 (aufgehoben) 

   

1 Die Gemeinden tragen die 
Kosten für die Erhebung und 
Erfassung der Daten der mel-
depflichtigen Einwohnerinnen 
und Einwohner und Objekte. 

1 Die Gemeinden tragen die 
Kosten für die Erhebung und 
Erfassung der Daten der mel-
depflichtigen Einwohnerinnen 
und Einwohner […] sowie für 
die Nachführung des GWR. 

   

2 Sie bezahlen einen kosten-
deckenden Betrag für die Füh-
rung ihrer Objektdaten im kan-
tonalen System. 

    

§  25 
Gebühren und Kosten 

§  25 Abs. 1 (geändert)    

1 Der Regierungsrat regelt den 
Bezug von Gebühren durch 
die Gemeinde. Die maximale 
Gebühr für eine Einzelauskunft 
oder Bescheinigung beträgt 
Fr. 20.–, für Listenauskünfte 
Fr. –.10 pro Person, mindes-
tens jedoch Fr. 100.–. 

1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung den Bezug 
von Gebühren durch die Ge-
meinde. Die maximale Ge-
bühr für eine Einzelauskunft 
oder Bescheinigung beträgt 
Fr. 20.–, für Listenauskünfte 
Fr. –.10 pro Person, mindes-
tens jedoch Fr.  […] 50.–. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  25a (neu) 
Ermässigung oder Erlass von 
Gebühren 

   

 1 Die Gemeinden können die 
Gebühren in besonderen Fäl-
len, wie etwa bei Listenaus-
künften an gemeinnützige In-
stitutionen oder bei Bedürftig-
keit, ermässigen oder erlas-
sen. 

   

§  26 
Strafbestimmungen 

§  26 Abs. 1 (geändert)    

1 Bei Nichtbefolgen der Pflich-
ten nach den §§ 7–10 trotz 
Aufforderung kann der Ge-
meinderat Bussen bis 
Fr. 500.– aussprechen. 

1 Bei Nichtbefolgen der Pflich-
ten […] gemäss den §§ 7–10 
trotz Aufforderung kann der 
Gemeinderat Bussen bis 
Fr. […] 2'000.– aussprechen. 

   

 §  29a (neu) 
Übergangsbestimmung für 
Statistiklieferung 

   

 1 Der Abschluss der ersten 
Baustatistiklieferung an den 
Bund nach Inkrafttreten der 
Änderung vom XX.XX.XXXX 
erfolgt gemäss bisherigem 
Recht. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 II.    

 1. 
Der Erlass SAR 673.100 (Ge-
setz über die Gebäudeversi-
cherung [Gebäudeversiche-
rungsgesetz, GebVG] vom 
19. September 2006) (Stand 
1. Januar 2017) wird wie folgt 
geändert: 

   

§  48 
Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden 

§  48 Abs. 1 (aufgehoben)    

1 Der Regierungsrat erlässt 
durch Verordnung Bestim-
mungen über den gegenseiti-
gen Datenaustausch und des-
sen Abgeltung zwischen Ge-
meinden und Gebäudeversi-
cherung im Bereich der obliga-
torischen Versicherung. 

    

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/673.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  49a (neu) 
Weitergabe von Daten 

   

 1 Die Gemeinden, Grundbuch-
ämter sowie die kantonalen 
Amtsstellen sind verpflichtet, 
der Gebäudeversicherung die-
jenigen gebäudebezogenen 
Personen-, Grundstücks- und 
Vermessungsdaten unentgelt-
lich zur Verfügung zu stellen, 
die sie zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigt. 

   

 2 Die Gebäudeversicherung 
teilt den Gemeinden, den 
Grundbuchämtern und Nach-
führungsstellen der amtlichen 
Vermessung und den kantona-
len Amtsstellen die bei ihr vor-
handenen gebäudebezogenen 
Daten unentgeltlich mit, die 
diese zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  49b (neu) 
Gebäudeidentifikator 

§  49b Abs. 1 (geändert)   

 1 Die Aargauische Gebäude-
versicherung stellt die Verbin-
dung ihrer gebäudebezogenen 
Daten zum Gebäudeidentifika-
tor (EGID) gemäss Art. 10 
Abs. 3bis des Bundesstatistik-
gesetzes (BStatG) vom 9. Ok-
tober 1992 1) sowie gemäss 
der Verordnung über das eid-
genössische Gebäude- und 
Wohnungsregister (VGWR) 
vom 9. Juni 2017 2) sicher. 

1 Die […] Gebäudeversiche-
rung stellt die Verbindung ihrer 
gebäudebezogenen Daten 
zum Gebäudeidentifikator 
(EGID) gemäss Art. 10 
Abs. 3bis des Bundesstatistik-
gesetzes (BStatG) vom 9. Ok-
tober 1992 3) sowie gemäss 
der Verordnung über das eid-
genössische Gebäude- und 
Wohnungsregister (VGWR) 
vom 9. Juni 2017 4) sicher. 

  

 2. 
Der Erlass SAR 740.100 (Ge-
setz über die Geoinformation 
im Kanton Aargau [Kantonales 
Geoinformationsgesetz, 
KGeoIG] vom 24. Mai 2011) 
(Stand 1. Januar 2018) wird 
wie folgt geändert: 

   

                                                   
1) SR 431.01 
2) SR 431.841 
3) SR 431.01 
4) SR 431.841 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/740.100/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/431.01/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/431.841/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/431.01/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/431.841/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

§  8 
Verfügbarkeit 

§  8 Abs. 2 (geändert) §  8 Abs. 2 (geändert)   

2 Die Geobasisdaten des Bun-
desrechts und des kantonalen 
Rechts können mit Daten des 
kantonalen Objektregistersys-
tems und des Grundbuchs 
verknüpft werden, wenn dies 
der Erfüllung der Aufgaben 
des Kantons oder der Ge-
meinden dient. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung. 

2 Die Geobasisdaten des Bun-
desrechts und des kantonalen 
Rechts können mit Daten des 
[…] eidgenössischen Gebäu-
de- und Wohnungsregisters 
(GWR), des Einwohnerregis-
ters, des Grundbuchs, der Ge-
bäudeversicherung oder mit 
den durch den Kanton gemäss 
§ 19 Abs. 1bis des Gesetzes 
über die Register und das 
Meldewesen (Register- und 
Meldegesetz, RMG) vom 
18. November 2008 1), zur Ver-
fügung gestellten Daten ver-
knüpft werden, wenn dies der 
Erfüllung der Aufgaben des 
Kantons oder der Gemeinden 
dient. Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten durch Verord-
nung. 

2 Die Geobasisdaten des Bun-
desrechts und des kantonalen 
Rechts können mit Daten des 
eidgenössischen Gebäude- 
und Wohnungsregisters 
(GWR), des Einwohnerregis-
ters, des Grundbuchs, der 
Aargauischen Gebäudeversi-
cherung oder mit den durch 
den Kanton gemäss § 19 
Abs. 1bis des Gesetzes über 
die Register und das Melde-
wesen (Register- und Melde-
gesetz, RMG) vom 18. No-
vember 2008 2), zur Verfügung 
gestellten Daten verknüpft 
werden, wenn dies der Erfül-
lung der Aufgaben des Kan-
tons oder der Gemeinden 
dient. Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten durch Verord-
nung. 

  

                                                   
1) SAR 122.200 
2) SAR 122.200 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/122.200/de
http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/122.200/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 5. März 2019 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. Mai 2019 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichender Antrag der 
Kommission AVW vom 
22. August 2019 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

      Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen unter 
Ziff. I. und II. 
  

                  

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


